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Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei der Erfüllung von Aufgaben nach 
dem Hessischen Brandschutz- und Katastrophenschutz, Hier: Nutzung des Feuerwehrtech-
nischen Zentrums FTZ 
 
Sachverhalt: 
Den Vertragspartnern obliegen Aufgaben nach dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz (HBKG). Die Gemeinden haben den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe sicher zu stel-
len, § 2 Abs. 1 Nr. 1 HBKG. Hierzu haben sie eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende 
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Ein-
richtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten. Sie haben zudem für 
die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, § 3 Abs. 1 HBKG. 
 
Nach § 4 HBKG hat der Landkreis Gießen zur Erfüllung seiner überörtlichen Aufgaben im Brand-
schutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz die Gemeinden bei der Durchführung 
der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe, einschließlich der 
Warnung der Bevölkerung, zu beraten und zu unterstützen. Er hat zudem für Einrichtungen und 
Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet zur Unterstüt-
zung der örtlichen Feuerwehren eine überörtliche Planung zu erarbeiten und fortzuschreiben sowie 
die bei der Durchführung der Maßnahmen gegenüber den örtlichen Bedürfnissen anfallenden 
Mehrkosten einschließlich der Unterhaltungskosten mit Ausnahme der Personalkosten zu tragen. 
Ebenfalls gehört es zu den Aufgaben des Landkreises Gießen, gemeinsame Übungen, Ausbil-
dungs- und Fortbildungsveranstaltungen der Feuerwehren im Landkreis zu planen und durchzu-
führen und eine ständig erreichbare und betriebsbereite gemeinsame Leitstelle (Zentrale Leitstelle) 
für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst ein-
schließlich einer Brandmeldeempfangszentrale zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen einzu-
richten und zu betreiben. 
 
Auch der Landkreis Gießen hat im Rahmen seiner Aufgaben technische Ausrüstungen anzuschaf-
fen, zu unterhalten und gemäß der DGUV 49 Feuerwehren zu prüfen und zu warten. Auf dieser 
Basis hat der Landkreis Gießen im Rahmen seiner Bedarfs- und Entwicklungsplanung, in Abstim-
mung mit den Aufsichtsbehörden des Landes Hessen, den kreisangehörigen Kommunen und der 
Sonderstatusstadt Gießen beschlossen ein gemeinsames Gefahrenabwehrzentrum in Gießen 
(GAZG) zu errichten. In diesem sollen sowohl die Räumlichkeiten zur Erfüllung der Aufgaben des 
Landkreises Gießen (Büros, Zentrale Leitstelle, Stabsraum, Technikräume zum Betrieb) als auch 
die Feuerwache der Berufsfeuerwehr der Stadt Gießen untergebracht werden (Büros, Einsatzbe-
reitschaft der Berufsfeuerwehr, Fahrzeughallen, Schlosserei, Waschhalle und Schreinerei). Zudem 
soll ein Feuerwehrtechnisches Zentrum (im Folgenden: FTZ) entstehen, in dem die Einsatzgeräte 
der Partner dieses Vertrages gewartet werden können, sowie Räumlichkeiten für die Aus- und 
Fortbildung (Werkstätten, Lehrsäle, Ausbildungsgelände, Übungsturm) entstehen.  
 
Der Vertrag soll die Nutzung des FTZ durch die Vertragsparteien regeln. Die gemeinsame Wahr-
nehmung der Wartung entspricht dem rechtlichen Gedanken des § 3 HBKG und der finanziellen 
Förderung des Projektes durch das Land Hessen, sie trägt dem Leitgedanken der interkommuna-
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len Zusammenarbeit der Landesregierung zu und entlastet die ehrenamtlichen Führungskräfte der 
Kommunen von Verwaltungstätigkeiten, von Punkten der Qualitätssicherung, von zusätzlichen 
Qualifikationen und Sachkundenachweisen der meist ehrenamtlichen Gerätewarte und schont die 
wirtschaftlichen Aufwände der Kommunen.  
 
Die Inhalte des Vertrages wurden mit den Bürgermeistern und Feuerwehren abgestimmt. In der 
Bürgermeisterdienstversammlung am 06.10.2021 wurde beschlossen, den Vertag in der vorlie-
genden Form zur weiteren Abstimmung in die kommunalen Gremien und die Gremien des Land-
kreises zu geben. Der Gemeindevorstand hat dem Vertrag am 11.11.2021 zugestimmt. Der Ver-
trag benötigt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur interkommunalen Zusammenarbeit nun 
noch den Beschluss der Gemeindevertretung. 
 
Von der Finanzabteilung ausfüllen: 
☐ Die Mittel sind im Haushalt bereit gestellt 
☐ Die Mittel werden im Nachtrag bereitgestellt 
☐ Die Mittel werden im nächsten Haushaltsjahr bereitgestellt 
☐  
 
 
___________________________ 
Datum, Unterschrift der Finanzabt. 
 
Entscheidungsvorschlag: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei der  
Erfüllung von Aufgaben nach dem Hessischen Brandschutz- und Katastrophenschutz gemäß dem  
vorgelegten Entwurf zu. 
 
Anlage(n): 

(1) T902A-1.PDF 
(2) E-Mail_LK Gießen 28.03.2023 

 
 
 
 
Manuel Rosenke Marco Schupp 
Bürgermeister Sachbearbeiter/in 
 




